
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/6/25 1Ob55/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

EO §399 Abs2 Satz2

AHG §2 Abs2

Rechtssatz

Ein dem Betro4enen möglicher Antrag auf Verbücherung eines im Rechtsstreit zuerkannten Belastungsverbots und

Veräußerungsverbots ist mangels verfahrensrechtlichen Zusammenhangs mit einer wegen Verletzung des

Verhandlungsgebots nach § 399 Abs 2 zweiter Satz EO fehlerhaften Gerichtsentscheidung kein "Rechtsmittel" im Sinne

des § 2 Abs 2 AHG. Das in der allein in Betracht kommenden Verfahrensordnung vorgesehene Rechtsmittel zur

Bekämpfung der ohne mündliche Verhandlung angeordneten Aufhebung einstweiliger Verfügungen ist ausschließlich

der Rekurs.
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